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Merſebur

Drei und Zwanzigſter Jahrgang
Sonnabend den 23. Juni 1849. Stück 24.

Vermiſchtes.
Zu den beſten Thermometern der Zeit gehbren die Zu-

ſtände der Sparkaſſen. Das Guthaben der Intereſſenten der
Berliner Sparkaſſe betrug am Schluſſe des Jahres 1847 et-
was über 1,239,000 Thlr. beim Schluſſe des Jahres 1848
aber nur etwas über 823,000 Thlr. Jm Folge der März-
Ereigniſſe wurden im vorigen Jahre in den letzten Tagen

deſſelben Monats über 400,000 Thlr. zurückgefordert; in
den folgenden Monaten ließen dieſe Rückzahlungen wohl
etwas nach, die Einzahlungen erreichten aber nie die Höhe
der erſteren obgleich die Commune den Zinsfuß von 219
auf 45 9 erhöhte. Erſt ſeit dem November, wo durch Er-
klärung des Bekagerungszuſtandes wieder Ruhe und Ord-
nung in die Stadt kam, überſteigen die Einlagen wieder
die Rückforderungen.

Den Liebhabern der Revolution führen wir
als erbauliches Exempel, nach der Angabe Proudhon's

ſolgende Hinrichtungen und Morde aus der erſten franzöſi-
ſchen Revolution an: Hingerichtete Adlige 1279, adlige
Frauen 750, Frauen von Künſtlern und Handwerkern 1467,
Nonnen 350, Geiſtliche 1135, Männer aus verſchiedenen
Ständen 13,633 getödtet in der Vendee: Frauen 15,000,
Kinder 22,000, an Menſchenverluſt 800,000 Der Henker
Carrier ließ in Nantes hinrichten 32,000, worunter waren
erſchoſſene Kinder 500, ertränkte Kinder 1500, erſchoſſene
Frauen 264, ertränkte Frauen 500, erſchoſſene Prieſter 300,
ertränkte Prieſter 460, erſchoſſene Adlige 1400, erſchoſſene
Handwerker 5000, ſogar 60 Lumpenſammler unter ihnen.
Schlachtopfer in Lyon 31,000 u. ſ. w.
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit!

Es wird jetzt vielfach das Gerücht verbreitet, daß die
Regierung mit dem Project umgehe, neue Anleihen zu ma-
chen und neue Steuern auszuſchreiben wir können aus zu-
verläſſigſter Quelle mittheilen, daß vorläufig an Beides noch
nicht gedacht iſt, daß ſich vielmehr die Preußiſchen Finan-
zen, trotz der großen Anſprüche, die durch die Wühlereien
an ſie erwachſen ſind, in ſo gutem Zuſtande befinden, daß
die eurrenten Finanzquellen für alle Ausgaben vollkommen
ausreichend ſind.

Jn dieſen Tagen wird ein BeamtenDisciplinar- Geſetz
Entwurf erſcheinen, nach welchem diejenigen Beamten, welche
in Rede, Schrift oder auf andere Weiſe als Gegner der
Staatsregierung öffentlich auftreten oder ſich an gemein-
ſchaftlichen Unternehmungen betheiligen, welche den bekannten
Abſichten der entgegengeſetzte Zwecke ver-
folgen des Dienſtes ſofort entlaſſen werden ſollen. Bei

Das nennen wir

minder gravirenden Vergehungen können Verſetzungen in
den Ruheſtand verfügt werden.

Das Berliner Militair wird jetzt auch in den Exercitien
ausgeübt, welche den Zweck haben, ſie mit einem etwaigen
Sträßenkampf bekannt zu machen. Die Soldaten werden
namentlich darin geübt, Häuſer zu erſtürmen, während die
ſelben durch Steinwürfe von innen oder von den Dächern
herab vertheidigt werden. Dieſe Uebungen, welche bis jetzt
vorzugsweiſe im ſogenannten Voigtlande ſtattfanden wo
ziemlich die ganze Bevölkerung demokratiſch iſt, haben dort
einen bedeutſamen Eindruck hinterlaſſen.

Am 3. Pfingſtfeiertage wurde in Prenzlau ein Land
wehrmann auf dem Schützenplatze durch den Pfropfen eines
losgebrannten Böllers dermaßen verwundet, daß ihm andern
Tags das rechte Bein abgenommen werden mußte. Die
Frauen Prenzlau's hatten um dieſe Zeit eine Collecte ge
ſammelt, um dem dortigen Landwehr- Bataillon bei dem
bevorſtehenden Abmarſch ein Frühſtück zu geben. Auf jede
Compagnie kamen 20. Thaler. Als dies der Führer der
Angermünder Eompagnie ihr bekannt machte, frug er ſie, ob
ſie nicht einen Theil dieſes zum Frühſtück beſtimmten Geldes
der Frau ihres verunglückten Kameraden überlaſſen wollten.
Da riefen die aus den ärmſten Bezirken herſtammenden
Wehrleute wie aus einem Munde: „wir wollen gar kein
Frühſtück, geben Sie der armen Frau das ganze Geld.
So geſchah's und gehungert haben die braven Männer darum
doch nicht.

Halle, den 19. Juni, Abends 5 Uhr. Als an der
Cholera verſtorben ſind amtlich angemeldet:

den 15. Juni 18 Perſonen,
16. 2617. 618. 22Die Zahl der am 14. Verſtorbenen beträgt nicht 16,

ſondern 17. TWer noch ältere AnhaltKöthenſche Kaſſen Anweiſungen
hat, mache, daß er ſie ſo bald als möglich los wird. Vom
1. Juli ab gelten nur noch die vom I. Juni 1848 ausge
ſtellten und alle von einem früheren Datum ſind ungültig.

Das Gefecht bei Aarhus.
Dort im fernen r

Wo der Daäne ſtolz gedroh't
Liegen in dem kalten Sande
Preußiſche Huſaren todt.

Muthig haben fie gerungen
Für die Kameradenſchaft,
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Jhre Säbel dort geſchwungen
Mit des Armes ganzer Kraft.

Denn die Dänen wollten ſiegen
Ueber ein Paar Jäger dort,
Doch ſieh' da, Huſaren fliegen
Jhnen her zum Schutz und Hort!

Trotz des Feindes großer Menge
Kommen muthig ſie geſprengt,
Wie er wüthend auch ſie dränge,
Dennoch keiner 's Roß umlenkt.

Wie im alten Ritterkampfe
Mann an Mann, und Bruſt an Bruſt
Streiten ſie im Pulverdampfe
Mit begeiſtert kühner Luſt.

Doch die Dänen müſſen weichen
Vor der kleinen Heldenſchaar,
„„Dannebrog“ mußte ſich beugen
Vor dem „,ſtolzen, preuß ſchen Aar.“

Und die Jäger ſind gerettet
Vor der Feinde großen Schwarm
Doch Huſaren ſind gebettet
Jn des Todes kalten Arm.

Doch ſie haben ja geſtritten
Für die Waffenbrüder hier,
Haben ja den Tod erlitten
Jn der Treue für und für.

Heldenſöhne! Deutſchlands Ehre!
Hoch Euch! Jetzt und immerdar.
Manche heiße Dankeszähre
Fällt auf eure frühe Baar!

Merſeburg, den 13. Juni 1849. B. Sheciröh.
Am 3. Sonntag n, Trinitatis (Johannisfeſt) predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobenius

Nachm. Herr Diac. Simon.
Früh 8 Uhr allgemeine Beichte und Abendmahl, gehalten vom Herrn Con-

ſiſtorialrath Frobenius.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach; Nachm. Herr Diac.

Hartung.Nach der Wermittagspredigt öffentliche Beichte und Abendmahl gehalten

vom Herrn Diac. Hartung. S
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Menzel.

Nächſten ynnerstag, Vormittags 11 Uhr, allgemeine Beichte und Abend-
mahl.

Deutſch katholiſcher Gottesdienſt
in der Stadtkirche,Montag den 25., Vorm. 10 Uhr,

Herr Pfarrer Nauch aus Leipzig,
wobei Confirmation und Abendmahl ſtattfindet.

Die Lieder ſind aus dem Merſeburger Geſangbuch entnommen.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Bürger und Tiſchlermſtr. Schimpf Zwillings

kinder dem Bürger und Buchhalter Holzmüller eine Tochter. Geſtorben:
der einzige Sohn des Schneiders Fiſcher, 9 J. 7 M. 2 W. alt, ertrank in
der Saale die Ehefrau des Handarbeiters Seeling, im 44. J. an Verzeh-
rung ein außerehel. Sohn, 4 M. alt, an Krämpfen.

Neumarkt. Getrauet: der Handarbeiter Groll mit H. Ch. Haring
von hier. Geſtorben: der Thierarzt Müller, 42 J. alt, an Bruſtkrankheit.

Altenburg. Getrauet: der Handarbeiter Vocke mit Frau Marie
Erdmuthe verwittw. Hoye geb. Schulze. Geſtorben: die Ehefrau des
Röhrmſtrs. Reichenbach, 66 J. alt, am Blutſchlage.

Kirchennachrichten von Lützen Mai.
Geboren: dem Bäckermſtr. Enders eine Tochter z dem Böttchermſtr.

Sack Zwillinge dem Handarbeiter Franke ein Sohn dem Schneidermſtr.
Barth ein Sohn dem Riemermſtr. Fauſt eine Tochter dem Handarbeiter
Winkler eine Tochter dem Korbmachermſtr. Fauſt ein Sohn. Geſtor-
ben: der Oeconom und Bürgermſtr. Ernſt Hartung, 74 J. 4 M. 1 T. alt,
an Lungenlähmung der Oeconom Oſang, 63 J. 6 M. alt, an Verzehrung.
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Kirchennachrichten von Schkeuditz Mai.
Geboren: dem Bürger und Schneidermſtr. Hofmann ein Sohn dem

Mühlknappen Schirmer eine Tochter (todtgeb. dem Bürger und Hausbeſitzer
Groſchky ein Sohn dem Bürger und Sattlermſtr. Wolff eine Tochter dem
Zimmergeſellen Pönicke eine Tochter z dem Bürger und Wagnermſtr. Gründ-
ling ein Sohn dem Schneidermſtr. Lehmann jren. ein Sohn dem Glaſermſtr.
Louis Ferdinand Palm ein Sohn dem Werkführer in der Papiermühle zu
Scherbitz Hertel Zwillinge (eine Tochter und ein Sohn dem Bürger Na-
gelſchmiedemſtr. und Schenkwirth Zimmermann ein Sohn. Getrauet:
der Einwohner Nietzſchmann von Kleinliebenau mit C. D. Schramm von hier
der Schuhmachermſtr. Schulze mit Jgfr. J. S. F. Schneider der Einwoh-
ner Berthold mit J. C. F. Roſche der Bürger und Hausbeſitzer Möbis mit
Jgfr. J. R. Bödemann der Bürger und Schuhmachermſtr. Franz Meißner
von hier mit Jgfr. J. E. Schnabel von Werda. Geſtorben: die Ehe-
frau des Oeconomie Amtmanns Kaliſch, im 53. J. eine unehel. Tochter,
im 4. Monat der Klempnermſtr. Lehmann, 34 J. alt der Einwohner Böhme,
84. J. alt ein Sohn des Einwohners Zetſch im 2. J. z der Bürger und
Einwohner Ehlicker, im 70. J. der Bahnmſtr. bei der Magdeburg Cöthen-
Halle Leipziger Eiſenbahn Ulrich, im 47. J. die hinterl. Wittwe des Hut-
manns Thiele, im 68. J. eine Tochter des Einwohners Meißner in Scher-
bitz, 20 J. alt.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Der Mühlenbeſitzer Heberer

beabſichtigt in der Vordermühle der hieſigen Riſchmühle ei-
nen amerikaniſchen Mahlgang nebſt Spitzmühle anzulegen.

Wir bringen dies Unternehmen in Gemäßheit der Vor-
ſchrift in F. 29. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom
17. Januar 1845 hierdurch zur öffentlichen Kenntniß mit
der Aufforderung etwaige Einwendungen gegen die neue
Anlage binnen vier Wochen präeluſiviſcher Friſt bei uns

anzumelden. Merſeburg, den 17. Juni 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Am 5. d. M. ſind im Feld-
holze bei der Faſanerie, in einem Buſche verſteckt, folgende

Gegenſtände gefunden worden
1) ein braunes Tuch mit gelben Blumen, 2) ein Stück

blau und weißgeſtreiftes Bettzeug, 3) ein roth und
gelbgeſtreiftes Tuch mit Roſinen, 4) ein Cigarrenkfiſtchen
mit einer Parthie Cigarren, 5) ein Vorlegeſchloß mit
Schlüſſel, 6) zwei kleine Wachsſtöcke in Pyramiden-
form, 7) ein Stück Bindfaden, 8) ein halbes Brod.

Aus beſondern Umſtänden iſt mit Sicherheit anzunehmen,
daß dieſe Gegenſtände irgendwo geſtohlen ſind und wahr-

ſcheinlich nicht zu einem, ſondern zu verſchiedenen Diebſtählen
gehören

Die Eigenthümer werden daher hierdurch aufgefordert,
ſich bei uns zu melden und die Gegenſtände in Augenſchein
zu nehmen. Koſten erwachſen dadurch nicht.

Merſeburg, den 18. Juni 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Es ſind von uns eine Uhr und
eine Flinte, welche Gegenſtände unten näher beſchrieben ſind,
als muthmaaßlich geſtohlen in Beſchlag genommen worden.

Der Eigenthümer wolle ſich im Polizeibüreau melden,
wo die Gegenſtände auch in Augenſchein genommen werden
können. Merſeburg, den 19. Juni 1849.

Der Magiſtrat.
1) Eine gewöhnliche einfache Flinte mit Perkuſſion und

braunem Schafte; mit verziertem Kolbenholze und ei
nem Tragriemen.

2) Eine zweigehäuſige ſilberne Taſchenuhr, das äußerſte
Gehäuſe lackirt, mit weißem Zifferblatte, römiſchen
Ziffern und gelben Weiſern. Auf dem Zifferblatte
vorne oberhalb der Weiſer ſteht Bielefeldt und unter-
halb derſelben London.
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FPinkau f.Horn aller Art, als: Rindſchuhe, Pferdehufe und
Hornabfälle ingleichen Filzabfälle und wollene Hadern kauft

C. G. Gandig in Leipzig.
Freiwilliger Feldgrundſtücks Verkauf in

Merſeburg. Sonnabend den 30. dieſes Monats,
Nachmittags 3 Uhr, bin ich geſonnen, die mir zugehö-
rige, in Merſeburger Stadtflur und zum größten Theile in
der Gräfendorfer Marke gelegene, 81 Acker haltende halbe
Hufe Feld mit darauf befindlicher Ernte, im
Gaſthofe zum Thüringer Hof in Merſeburg, meiſt-
bietend, unter den zuvor bekannt zu machenden Bedingungen,
zu verkaufen, wozu Kaufluſtige hiermit eingeladen werden.

Oberbeunga, den 20. Juni 1849.
Tobias Hauptmann.

Wein Auction in Halle a. d. S.
Dienstag den 3. Juli, Vormittags 10 Uhr, ſollen im

Hauſe kl. Klauß und Ulrichſtraßen Ecke Nr. 976. wegen
Erbtheilung:
16 Eimer ſehr guter rother S weißer Landwein
meiſtbietend, gegen gleich baare Zahlung, verkauft
werden. J. H. Brandt,Auct. Commiſſarius und gerichtlicher Taxator.
Sonntag den I. Juli d, J. ſoll die diesjährige Obſt-
nutzung in dem Garten des früher Roſt'ſchen Guts zu

Günthersdorf beim ſchwarzen Bär meiſtbietend verpachtet
werden.

Ein freundliches Zimmer mit Kammer, ausmöblirt,
ſteht vom 1. Juli an bei mir an einen einzelnen Herrn zu
vermiethen.

Auch iſt bei mir ein ziemlich großes Firma mit der
Aufſchrift Möbelmagazin von vergoldeten Buchſtaben, billig
zu verkaufen.

F. E. Wirth, Neumarkt Nr. 928.

Anzeige.Der Unterzeichnete iſt ermächtigt, für nachſtehende Schiffe
zu den billigſten Fahrpreiſen Contracte unter Zuſicherung
der vollkommenſten Sicherheit und Regelmäßigkeit der Fahrt,
abzuſchließen.

Nach Newyork:
am 1. Juli Dreimaſter Ceylon, Capt. Custard.

8. Satisfaction, Capt. Scott.15. Diamond, Capt. Clark.
1. Aug. Frienas, Capt. Stern.

15. Iarry, Capt. White.Merſeburg im Juni 1849.
Leopold Meißner.

Feine Danziger Tropfen,

e Eſſentia Amara,Alter ff. Jam. Rum,
Arrac de Goa,

r

S Weißen Jam. Rum,a empfiehlt Franz Schwarz Wittwe,
S Markt, „Stadt Berlin.“D. Lehmanns eard. Morſellen,

verbeſſert als Präſervativ gegen die Cholerag,
ſind wieder friſch angekommen bei

Franz Schwarz Wittwe,
Markt, „Stadt Berlin.“

Ein Familien -Logis nebſt allem Zubehör ſteht von
Michaeli ab anderweit zu vermiethen, bei

Rheinwein, Stellmachermeiſter.
Neumarkt vor Merſeburg.

Tanz-Unterricht.Jch beabſichtige während der Dauer der diesjährigen
Theaterſaiſon einen Lehreurſus für Körperbildung, ſo wie für
die neueſten und modernſten Salontänze zu eröffnen und er
ſuche hierauf Reflectirende ergebenſt, ſich bald bei mir (auf'm
Brühl Nr. 240.) zu melden. Mein Hauptaugenmerk iſt
auf Veredelung der körperlichen Haltung und Bewegung
zu wirken. Eduard Helmke,Balletmeiſter und Hoftanzlehrer.

P Von mehreren Seiten dazu veranlaßt, bin ich ge-
ſonnen, mit dem 1. Juli d. J. einen zweiten Curſus zu er-

öffnen. Alle diejenigen, welche noch Theil zu nehmen wün-
ſchen, wollen ſich gefälligſt beim Lohnkellner Hrn. Beyer, Dom,
Engels Haus, bald melden. Alberti, maitre de danse.

Theater Anzeige.
Freitag den 22. Juni 1849 in Merſeburg:

Marie,
die Tochter des Regiments.

Komiſche Oper in 2 Akten nach dem Franzöſiſchen der Herren
Saint- Georges und Bayard, von Carl Golmick.

Muſik von Donizetti.
Sonntag den 24. Juni im Bade Lauchſtädt:

Großes Gaſtſpiel des Herrn Springer, Balletmeiſter
vom Königl. Hoftheater in Stockholm.

Domi, der amerikaniſche Affe,
oder

der Kampf mit der Schlange.
Großes Melodrama in 4 Akten von Told. Muſik von

A. Müller.
Domi, ein Affe. Herr Balletmeiſter Springer als Gaſt.

EinladungSonntag den 24. Juni ladet zum Geſellſchaftstänzchen
bei Weller in Löpitz ganz ergebenſt ein

Der Vorſtand.
Das vetroyirte Wahlgeſetz.

Das Miniſterium hat am 30. Mai ein Wahlgeſetz für
die 2. Kammer erlaſſen, zu deſſen Veröffentlichung das hie-
ſige Kreisblatt bis jetzt nicht Raum gefunden zu haben
ſcheint. Jn Nr. 49. des Kreisblatts werden jedoch die
Kreisbewohner durch das Landrathsamt in Kenntniß geſetzt,
daß die Wahlen der Wahlmänner am 17. Juli nach dem

neuen Geſetz und Reglement vorgenommen werden ſollen
und daß dieſe miniſteriellen Verordnungen nächſtens im
Amtsblatte erſcheinen werden.

Da nur eine ſehr geringe Zahl von Urwählern aüf
dieſe Art damit bekannt werden würde, ſo wollen wir es
unternehmen die weſentlichſten Unterſchiede zwiſchen dem ve
troyirten Wahlgeſetz vom 30. Mai 1849 und dem vom ö.
December 1848 herauszuheben und zu erläutern.

Das Wahlgeſetz vom 6. December war ebenfalls ohne
Zuſtimmung der Volksvertretung erlaſſen. Da es jedoch
das allgemeine Stimmrecht für die 2. Kammer feſthielt, ſo
wählte das Volk nach dieſem Geſetze ohne Proteſt und er-

Ein Auszug davon befindet ſich in Nr. 46, d. Bl. D. Red.
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kannte es dadurch an. Auch die 2. Kammer, Welche aus
unbeſchränkter Wahl hervorgegangen, als Ausdruck des wah
ren Volkswillens gelten konnte, proteſtirte nicht dagegen.
Dieſes Geſetz beſteht alſo ſo lange zu. Recht und iſt ünan
taſtbares Eigenthum des Volks, bis es auf geſetzlichem
Wege abgeändert iſt.

Das Wahlgeſetz iſt ein Theil der Verfaſſung und zur
Abänderung derſelben iſt nach S. 106. der ordentliche Weg
der Geſetzgebung erforderlich, das heißt: die Uebereinſtim-
mung des Königs und beider Kammern 105. der Ver-
faſſung geſtattet zwar den Miniſtern, wenn die Kammern
nicht verſammelt ſind Verordnungen mit Geſetzeskraft in

i dringenden Fällen unter Verantwortlichkeit des ganzen Staats
miniſteriums zu erlaſſen aber er geſtattet ihnen nicht die
Verfaſſung einſeitig abzuändern. Das Geſetz,
nach welchem wir alſo jetzt wählen ſollen, beſteht nicht
zu Recht.

Nach dem bisherigen Wahlgeſetz hatten alle unbeſchol-
tenen 24 Jahre alten Männer, welche ſeit 6 Monaten in
der Gemeinde wohnen, gleiches Stimmrecht. Es folgt dies
aus S. 4. der Verfaſſung, in welchem es heißt: „Alle Preu-
ßen ſind vor dem Geſetz gleich.“ Nach dem neuen Wahl
geſetz vom 30. Mai d. J. werden jedoch die Urwähler nach
der Summe der Steuern, welche ſie zahlen, in 3 Klaſſen ge-

theilt. Wenn z. B. in einem Wahlbezirke 600 Thaler
Steuern gezahlt werden, ſo ſollen die Höchſtbeſteuerten, welche

4 zuſammen 200 Thaler zahlen einen Wahlmann wählen.
Dann die Niedrigerbeſteuerten den 2. und die Urwähler der

letzten Steuerſtufen, welche zuſammen 200 Thaler Steuern
h aufbringen, den 3. So kommt es denn oft, daß in der er-

ſten Klaſſe 6 bis 8 Urwähler ſchon einen Wahlmann zuwählen haben während von 30 bis 40 der zweiten Klaſſe

und 150 der dritten Klaſſe erſt ein Wahlmann gewählt
wird. Ja es giebt arme Gegenden, wo ein Fabrikant oder

t großer Grundbeſitzer mehr als die Hälfte der Steuern des
Wahlbezirks zahlt. Hier ernennt er alſo in der erſten Klaſſe

h den Wahlmann allein und wählt auch in der 2. noch mit.
h Das iſt kein Geſetz vor dem jeder gleich iſt, es iſt eine

Verletzung des Z. 4. der Verfaſſung. Dies iſt keine ge
rechte Vertretung der Perſonen und ihrer Jntereſſen, ſondern
eine Vertretung der Geldbeutel keine Vertretung nach der
Kopfzahl, ſondern nach der Thalerzahl.

h Wir halten dieſe willkührlichen Abänderungen des Wahl
geſetzes für höchſt gefährliche Eingriffe in die Rechte des
Volkes. Jedoch erſcheint uns noch viel nachtheiliger die

Beſtimmung der Z8. 21. und 30.: „die Wahlen erfol-
gen durch Stimmgebung zu Protokoll,“ während
unſer bisheriges Wahlgeſetz im Art. 10. ſagt: „Die Wahl
der Mitglieder der 2. Kammer erfolgt durch ſelbſtgeſchriebene
Stimmzettel.“

Das Miniſterium erklärt in ſeinen Motiven, daß durch
h dieſe Beſtimmung „der ſo bedeutungsvolle Wahlaet mit ei-

nem Schleier verhüllt würde, unter welchem alle die Beſtre-
bungen welche das Licht zu ſcheuen haben ſich verbergen
können und „Auch in dieſem Punkte darf dem Volke die
Offentlichkeit nicht länger vorenthalten bleiben.“ Wir ſind
leider in beider Hinſicht ganz entgegengeſetzter Anſicht. Jn
allen freien Ländern ſind die Abſtimmungen bei den Wah

d len geheim, damit Niemand durch Furcht oder andere Rück
ſichten bewegt wird gegen ſeine Ueberzeugung zu ſtimmen.
Die Abſtimmungen der Richter und der Geſchwornen ſind
ebenfalls geheim, damit ſie unabhängig ausfallen und von
unſerm jungen politiſchen Leben erwartet man die Stärke,
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welche erforderlich iſt, um bei öffentlicher Abſtimmung alle
Rückſichten bei Seite ſetzend, nur ſeiner Ueberzeugung zu
folgen. Wir ſehen in der öffentlichen Abſtimmung bei den
Wahlen ein Mittel, die politiſche Geſinnung der Beamten
und aller andern abhängigen Perſonen zu erforſchen und
das beſte Mittel, um durch Einſchüchterung auf die Abſtim-
mung zu wirken, und wir ſchaudern vor der Demoraliſation
der Maſſen, welche das Reſultat davon ſein muß. Wir
ſehen dadurch eine grenzenloſe Macht in die Hände der herr-
ſchenden Partei gelegt. Die Entlaſſung vom Dienſte, die
Entziehung der Kundſchaft und Arbeit ſind Mittel, deren
ſich einflußreiche Perſonen ſchon ſeither zu politiſchen Zwecken
bedienten und die jetzt in großem Maaßſtabe ausgeübt wer-
den können, beſonders da die dritte Abtheilung in Gegen-
wart der erſten und zweiten die zweite in Gegenwart der
erſten Abtheilung ſtimmt, während die wenigen Perſonen
der erſten Abtheilung nicht öffentlich, ſondern für ſich
allein ſtimmen.

Die auf dieſe Art gewählte zweite Kammer würde nicht
die Meinung des Volks, ſondern nur die der mächtigen
Partei vertreten und die Regierung würde nicht mit der
wahren Volksvertretung berathen, ſondern der Lüge und
dem Scheinconſtitutionalismus die Thüre röffnen.

Darum prüfe jeder genau, ob ihm die Kraft inwohnt,
ſeine politiſche Meinung öffentlich zu bekennen frei von
Furcht oder Rückſicht, und wer ſich nicht ganz ſtark fühlt,
wird es als eine Pflicht gegen das Vaterland erkennen müſ-
ſen, lieber ſein Wahlrecht nicht auszuüben, als gegen ſeine
Ueberzeugung zu ſtimmen.

Der g. 94. der Verfaſſung ſagt: „Wenn eine der bei-
den Kammern aufgelöſt iſt, ſo müſſen in einem Zeitraum
von 40 Tagen die Wähler und von 60 Tagen nach der Auf-
löſung die Kammern verfammelt werden.

Da die 2. Kammer am 27. April aufgelöſt wurde, ſo
hätte die neugewählte ſchon am 27. Juni zuſammentreten
müſſen. Die Miniſter machten ſich alſo auch hier einer Ver
faſſungsverletzung ſchuldig, als ſie dem Könige riethen, die
Wahlen um 6 Wochen hinauszuſchieben.

Sie ſagen in ihrer Denkſchrift vom 29. Mai zwar, daß
ſie mit voller Zuverſicht die Verantwortlichkeit dafür überneh-
men aber wie ſieht es denn mit dieſer Verantwortlichkeit
aus Der S. 59. der Verfaſſung beſtimmt zwar, daß die
Miniſter wegen des Verbrechens der Verfaſſungsverletzung
durch die Kammern angeklagt werden können, aber es exiſtirt
das verhießene Strafgeſetz für dieſelben noch gar nicht. Wenn
alſo der höchſte Gerichtshof ſie auch ſchuldig fände, ſo könnte
doch auf keine Strafe erkannt werden. Dieſe Verantwort-

lichkeit iſt alſo bis jetzt ein leerer Schall auch kann es den
Miniſtern nicht ſchwer fallen, Kammern zu erhalten die
ihre Schritte gutheißen, wenn ſie das Wahlgeſetz nach Be
lieben verändern dürfen.

Wir haben die Beſprechung über dies Geſetz eröffnet,
weil es wünſchenswerth iſt, daß es recht vielſeitig beleuchtet
und die öffentliche Meinung darüber aufgeklärt werde. Es
erſcheint nicht nur nützlich, daß dies in dieſen Blättern ge
ſchehe, ſondern es würde auch ſehr wünſchenswerth ſein,
wenn bekannte Männer Zuſammenkünfte veranlaßten, um
zu einer Berathung über die zum 17. Juli ausgeſchriebenen
Wahlen Gelegenheit zu geben.

e Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
a Montag Abend gefälligſt einzuſenden.
Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.
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